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Position des LKartA nach dem BGH-Urteil „enwag“

02.02.2010 – Pressemitteilung

BGH-Entscheidung im Enwag-Verfahren hat
Signalwirkung und ist bundesweit richtungsweisend

„Der Beschluss des Bundesgerichtshofs � ist ein großer Sieg �

Die � Entscheidung wird bundesweit richtungsweisend sein.“ Mit diesen Worten kommentierte 
der hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch %

2 

„%Die höchstrichterliche Entscheidung werde Auswirkungen auf die 

acht übrigen in Hessen laufenden Verfahren haben und sei eine 

Ermutigung für die Landeskartellbehörde, weiter gegen überhöhte 

Wasserpreise vorzugehen.”

„Dieses Verfahren hat gezeigt, dass die Wasserpreiskontrolle funktioniert und sich wirksam 

praktizieren lässt“, sagte Posch. 

Quelle: http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?rid=HMWVL_15/HMWVL_Internet/nav/4a0/4a0600d8-05e5-4701-e76c-d3b5005ae75d,d2f7058f-4dce-
8621-f012-f31e2389e481,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=d2f7058f-4dce-8621-f012-f31e2389e481%26overview=true.htm&uid= 
4a0600d8-05e5-4701-e76c-d3b5005ae75d vom 21.02.2010
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Segmentergebnis bei einer Preissenkungsverfügung für Tarifkunden (AquaClassic) am „Beispiel 

2008“

12,8 Mio. € Konzessionsabgabe
3,6 Mio. € Personal / Abrechnung

10,5 Mio. € Abschreibungen, Zinsen, 
Nebenkosten

10,3 Mio. € Material/ Fremdleistungen
6,6 Mio. € Personalkosten NRM

Umsatz 2008 
(71,5 Mio. €)

Netz
(27,4 Mio. €)

Vertrieb
(16,4 Mio. €)

Verwaltung
(0,9 Mio. €)

Umsatz-
rückgang

37%
(-26,5 Mio. €)
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„ vorläufiger“
Verlust

(-27,1 Mio. €)

Bezug
(27,4 Mio. €)

(27,4 Mio. €)

Verlust
(-0,6 Mio. €)

Umsatz 
45 Mio. €

„ endgült iger“
Verlust

(-22,4 Mio. €)

umsatzbezogene
Redukt ion

Konzessions-
abgabe um
4,7 Mio. €



„vorläufiges“

Ergebnis gew. 

Geschäftstätigkeit 

Tatsächliche Effekte im Jahresabschluss 2009 –

und Worst-Case-Szenario

-55 Mio

€

Effekte

im Jahresabschluss 2009

Worst-Case künftig

-… Mio. „endgültiges“

� Der Zeitpunkt des Zugangs der bishe-
rigen Verfügung bildet die Basis für 
eine mögliche Mehrerlösabschöpfung 
(11.12.2007). 

� Für den Zeitraum der Mehrerlösab-
schöpfung ergeben sich 55 Mio. € als 
Rückstellung in 2009.

� Für die Restlaufzeit des Wasser-
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Abschreibung 

Restbuchwert

>110

Mio.

€

… Mio. 

€

Drohverlust-

Rückstellungen

Rückstellung

-… Mio. 

€

„endgültiges“

Ergebnis gew. 

Geschäftstätigkeit 

-… Mio. 

€

� Für die Restlaufzeit des Wasser-
Konzes-sionsvertrags (Ende 2016) 
könnten Ergebniseinbußen von „7 x % 
= rd. % Mio. €“ entstehen (Abschlüsse 
2010-2016):

Vollabschreibung Anlagevermögen 
Wasser mit einem Restbuchwert von 
% Mio. €. 

„Restlichen Drohverluste“ mit Rück-
stellungen von % Mio. €.

� Eine zusätzliche Belastung entstünde 
für die Stadt wg. sinkender Konzes-
sionsabgaben von „7 x % = rd. % Mio. 
€“ und Gewerbesteuer.
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Trinkwasser hat eine hohe kommunale Bedeutung

Berlin Berlin

Frankfurt
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Stuttgart

Jena

Quelle: http://www.spd-jena.de/index.php?nr=2363&menu=1 (08.03.2010)

Anmerkung: Bürgermeister Albrecht Schröter in Jena gehört der SPD an



Berlin

Zitat Wirtschaftssenator Harald Wolf am 26. Feb. 2009

(http://direktzu.berlin.de/wolf/messages/15829)

Wirtschaftssenator Harald Wolf im Tagesspiegel 

vom  06.12.2009:

„Uns ist die Zufriedenheit der 
Kunden wichtiger als die der 
privaten Investoren, die in der 
Vergangenheit schon reichlich 
verdient haben“, begründet Wolf 
sein Anliegen. 
Seit längerem schon übt der 
Wirtschaftssenator bei den vor 
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Wirtschaftssenator bei den vor 
zehn Jahren teilprivatisierten 
Wasserbetrieben BWB Druck auf 
die privaten Anteilseigner aus, 
Neben dem Wasser- und dem Energiemarkt soll 

Berlin nach Wolfs Ansicht auch als kommunaler 

Betreiber ins Netz der Gasag einsteigen. „Ich 

halte das für sinnvoll, weil die 
Infrastruktur eines Unternehmens 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
von strategischer Bedeutung ist“, 



Stuttgart
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Frankfurt
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Stadtkämmerer Becker betonte, es sei eine „permanente Aufgabe der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding 
GmbH und ihrer Tochterunternehmen, die wettbewerbsfähige und verlässliche Grundversorgung im 
Interesse des Gemeinwohls aufzubauen, zu sichern und weiter zu entwickeln.“  Für eine Metropole wie 
Frankfurt, die mit anderen Großstädten im Wettbewerb steht, sei eine zuverlässige und moderne Infrastruktur 
von immenser Bedeutung. 

www.stadtwerke-frankfurt.de/files/20090925_Pressetext.doc



„Wollen und Können“

Lässt sich der kommunalpolitische Wille ökonomisch vertreten?

Kann bei einem Einstieg privater Investoren eine Senkung von 
Wasserpreisen erreicht werden?
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Ein beispielhafter Vergleich von Berlin, Frankfurt am Main, Jena 
und Stuttgart%



Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen in Mio. EUR

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

BerlinBerlinBerlinBerlin

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

JenaJenaJenaJena
1.033

867
913

1.320

1.458
1.409

843

745

845

1.218

1.125 1.132
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Anmerkung: Zum 31.12.2008 verfügte Berlin über 3.850.000 Einwohner, Frankfurt am Main über 667.000, Stuttgart über 

600.000 und Jena über 100.000

Quellen: Landeshauptstadt München: Finanzdatenvergleich der zwölf größten Städte (Stand: 31. Dezember 2007) und 

Statistisches Bundesamt

2008200720012000 20032002 20052004 2006

592 602
642

716
650 643

745

410

269 250

309

505

437

519

593
536

9 14 10 17 14 16 28 34 43



Entwicklung Verschuldung

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

Verschuldung

44,7

38,4

48,7

53,9
57,4

60,0 60,3 60,0

MrdMrdMrdMrd. EUR für 

Frankfurt, Berlin, StuttgartStuttgart MioMioMioMio. EUR für

Jena
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BerlinBerlinBerlinBerlin

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

JenaJenaJenaJena

2008200720012000 20032002 20052004 2006

33,5

1,9 2,1 1,7 0,91,8 1,0 1,7 0,8 1,5
0,4 1,4 1,3 0,3 1,1 0,2

1,9 1,2

141
134 129

106 103 99
93

86
76

Quellen: Landeshauptstadt München: Finanzdatenvergleich der zwölf größten Städte (Stand: 31. Dezember 2007) und 

Statistisches Bundesamt



Eigentumsverhältnisse an den Wasserversorgern 

Land Berlin 
(50,1%)

Veolia Wasser 
GmbH (24,95%)

RWE AG 
(24,95%)

Stadtwerke 
Frankfurt am 
Main Holding
(75,2%)

Streubesitz 
(0,4%)

Thüga AG
(24,4%)

Mainova AG

• Hausanschlüsse: 71.026

• Wasserabgabe: 42,5 Mio. m3/Jahr

• Eigentümer:

Berliner Wasserbetriebe AöR

• Hausanschlüsse: 271.000

• Wasserabgabe: 201 Mio. m3/Jahr

• Eigentümer:
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EnBW 
Regional 

AG
(100%)

(24,95%)
(24,4%)

EnBW Regional AG/ Stuttgarter Wasserversorgung (SWV)1

• Hausanschlüsse: 74.220

• Wasserbezug: 42,6 Mio. m3/Jahr

• Eigentümer:

EnBW 
Regional 

AG
(50%)

Stadt 
Stuttgart

(50%)
Stadt Jena 

(100%)

• Kunden: 19.267

• Wasserabsatz: 5,4 Mio. m3/Jahr

• Eigentümer:

Eigenbetrieb Jena Wasser

1 Zum 1. Januar 2010 hat die EnBW Regional AG die Stuttgarter Wasserversorgung gegründet, an der sich die Stadt Stuttgart 

mit 50% beteiligt

Quellen: Unternehmens-Webseiten



Trinkwasser-Preisvergleich 20101

Abnahmetyp: 150  m3/Tag

[Preis in EUR/m3]

2,88

Abnahmetyp: 400  m3/Tag

[Preis in  EUR/m3]

Abnahmetyp: 700 m3/Tag

[Preis in EUR/m3]
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2,29 2,28
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Mittelwert2

[Preis in EUR/m3]

2,52
2,16 2,23 2,40
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1 Durchschnittspreis in EUR/m3 (brutto exkl. Abwasserabgaben) nach Jahresgesamtverbrauch (m3/a)

2 Beim Mittelwert handelt es sich um das arithmetische Mittel der 3 Abnahmetypen

Quelle: Mainova/ BDEW



Entwicklung der Trinkwasser-Preise

Mittelwert1 2000-2010

[Preis in EUR/m3]

2,3

2,5

2,7

2,9

Preis in EUR/ m3

Jena

StuttgartStuttgart
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1 Mittelwert der 3 Abnahmetypen 150, 400 und 700 m3/Tag in Durchschnittspreis in EUR/m3 (brutto exkl. Abwasserabgaben) nach 

Jahresgesamtverbrauch (m3/Jahr) 

Quelle: Mainova Referat für Marktforschung & Wettbewerbsanalyse (M4-MS1-1)/ BDEW
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Frankfurt
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Hessischer Städtetag für hohe Wasserqualität und faire Wasserpreise

% Vorschlag des Wetzlarer Oberbürgermeisters Wolfram Dette folgend eine unabhängige Prü-
fungsinstitution eingeschaltet werden. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Finanzausschusses 
des Hessischen Städtetags am 10.3.2010 %

% äußert sich der Vorsitzende des Finanzausschusses und Kasseler Stadtkämmerer Dr. Jürgen 
Barthel besorgt: „Eine kostendeckende Wasserversorgung ist unter diesen Umständen nicht 

mehr möglich“.

18 

mehr möglich“.

Um die Bevölkerung nach ihrem gesetzlichen Auftrag ausreichend mit Wasser versorgen zu 
können, sind die Städte vorerst gezwungen, ihre bisher privatrechtlich organisierte 
Wasserversorgung wieder nach öffentlichem Recht zu gestalten. Anstelle von Preisen für 
das städtische Wasser müssen sie Gebühren und Beiträge erheben. Die Gebühren und 
Beiträge unterliegen nicht der Kontrolle der Kartellbehörden%

%betont der Frankfurter Stadtkämmerer Uwe Becker. „Wir haben das Innenministerium um 

Unter-stützung gebeten, damit festgestellt wird, welche Kriterien bei der Bemessung der 

Gebühren und Bei-träge zu beachten sind. Wir wollen ein transparentes und faires Verfahren, das 

auch unsere Bürger nachvollziehen und verstehen können.“ 



Städtischer Eigenbetrieb
Wasser / Abwasser

Aufwand:
- % Mio. EUR/a Konzessionsabgabe
- % Mio. EUR/a Abschreibungen

(bei Kauf, sonst: Pachtentgelt)
- % Mio. EUR/a Betriebsführung Netz-GmbH
- % Mio. EUR/a Forderungsmanagement 

GmbH

X-AG
Verkauf Wasserversggsanlagen: % Mio. EUR
oder Verpachtung: % Mio. EUR/a

Betriebsführung (Netz-GmbH): % Mio. EUR/a

Fordergsmgmt. Wasser (GmbH): % Mio. EUR/a

Modell einer „Rekommunalisierung“ der 
Wasserversorgung
(hier: nicht nur Tarifkundengeschäft, sondern auch Sondervertragskunden und Wasser-Nebengeschäft)
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GmbH
- % Mio. EUR/a Wasserbezug
= insgesamt. / Mio. EUR/a Aufwand

Gebührenkalkulation gem. LSP / KAG: bis 6-8 
% EK-Verzinsung (hier z.B. rd. 3,5% = .. Mio. EUR)

Wasserlieferant Endkunden

Erlöse
/ Mio. EUR/a



Rechtliche Konstruktion der „Rekommunalisierung“

Vertrags- und Dienstleistungsverhältnisse

� Stadt erlässt Wassergebühren- und Beitragssatzung (Basis: kostenorientierte Kalkulation nach Kommunalabgabengesetz)
� Abwasser-Eigenbetrieb übernimmt die Wasserversorgungsanlagen der X-AG und erfüllt deren Rechte und Pflichten aus dem Konzessionsvertrag 

(Erfüllungsübernahme; Eigentumsübertragung oder Pacht)
� Eigenbetrieb übernimmt die Belieferung der Endkunden (Vertragspartner im Außenverhältnis)
� Eigenbetrieb beauftragt Netz-GmbH mit der Betriebsführung des Netzes
� Eigenbetrieb beauftragt GmbH mit Forderungseinzug und Inkasso der Wassergebühren
� Eigenbetrieb beauftragt X-AG mit der kostenrechnerischen Kalkulation der Wassergebühren
� X-AG, Netz-GmbH und GmbH erhalten für ihre Leistungen vollkostendeckende Entgelte
� Kostenbasierte Gebühren des Eigenbetriebes sind verwaltungsgerichtlich überprüfbar (kein kartellrechtlicher Marktpreisvergleich mehr).

Kartellrecht:

� Keine Umgehung des Kartellrechts: Stadt macht von ihrer kommunalen Selbstverwaltungsgarantie Gebrauch; Eigenbetrieb handelt hoheitlich.
� VGH Kassel (DÖV 1993, 206) hat das Recht der Gemeinden in Hessen, die Organisation der Wasserversorgung und das Versorgungsverhältnis zum 

Wasserabnehmer öffentlich-rechtlich auszugestalten, bestätigt 

Vergaberecht
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Vergaberecht

� Wegen Netzeigentum kommt nur X-AG in Betracht (§ 3 Nr. 4 VOL/A)
� Übertragungsvertrag X-AG�Stadt unterfällt Ausnahme des § 100 Abs. 2 lit h GWB (Vergaberecht gilt nicht für Erwerb von unbeweglichem Vermögen)
� Wasserbezug des Eigenbetriebs ist vergabefrei (§ 100 Abs. 2 lit. f GWB; §§ 7 Abs. 1, 8 Nr.1, Abs. 5 Nr. 1 VgV)

Personal

� Übertragung Wassergeschäft löst möglicherweise Betriebsübergang nach § 613a BGB aus, aber:
� zeitgleicher Abschluss des Betriebsführungsvertrages mit X-AG etc. löst u.U. erneuten Betriebsübergang nach § 613a BGB aus (Rückkehr in gleicher 

juristischer Sekunde)

Steuern

� Eigenbetrieb ist umsatzsteuerpflichtig (7% MwSt.)
� Eigenbetrieb (= Betrieb gewerblicher Art) ist nicht gewerbesteuerpflichtig (keine Gewinnerzielungsabsicht, da nur auf Kostendeckungsbasis 

wirtschaftend)
� Eigenbetrieb ist körperschaftssteuerpflichtig (fehlende Gewinnerzielungsabsicht ist unerheblich, Einnahmeerzielungsabsicht genügt)
� X-AG würde wohl nur als Netzeigentümerin weiterhin KA schulden; ansonsten Eigenbetrieb



Prüfung des Hessischen Rechnungshofs 2009
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� Träger des Projekts sind Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW, Arbeitsgemein-
schaft der Wasserwirtschaftsverbände in NRW sowie Landesverband NRW der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

� Externer Berater ist Rödl & Partner. Deren Aufwand wird getragen durch die beteiligten 
Unternehmen

� Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der Wasserversorgung zu unterstützen

� Klassisches Benchmarking Konzept:

Benchmarking der Wasserversorgung in 
Nordrhein-Westfalen

Ermittlung Analyse         Umsetzung   
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� 58 Wasserversorger in der ersten Runde 2008, (75% Wasserbereitstellung in NRW)

� Auf Basis der Benchmarking-Ergebnisse resultieren Empfehlungen an die Unternehmen durch 
das Wirtschaftsministerium bzgl. Einsparpotenziale und Verbraucherpreise

� Im September 2010 Prüfung, ob Empfehlungen umgesetzt wurden; falls nicht, wird ggfs. das 
LKartA eingreifen

Erhebung Daten und 

Analyse

Bestimmung 

„Klassen-bester“

Ermittlung

unterneh-

mensspez.

Zielwerte

Analyse         

Prozesse und 

Identifikation 

Maßnahmen

Umsetzung   

Maßnahmen zur 

Effizienz-

steigerung
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Forderungen zur Regulierung der Wassersparte (1/4)

25  Quelle: http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,8014038,00.htm Sendung vom 18.01.2010



„%auch eine Regulierung könnte im Prinzip helfen, Ineffizienzen zu be-

seitigen, Kosten zu senken und letztlich die Preise für die Verbraucher

zu reduzieren." 

"Der Wassermarkt ist grundsätzlich ein regulierungsfähiger Markt"

"Das, was die Landeskartellbehörde in einem Einzelfall gemacht hat,

Könnte natürlich auch flächendeckend gemacht werden." Die Kartell-
behörden untersuchten immer nur Einzelfälle. 

Forderungen zur Regulierung der Wassersparte (2/4)

26 

%hält Kurth eine Anreizregulierung für möglich, bei der die Behörde
die Effizienz der Versorger flächendeckend vergleicht und schrittweise
Anreize setzt, Kosten abzubauen.

"Wasser ist kein grundsätzlich anderes Gut der Daseinsvorsorge als Strom oder Gas", sagte 
Kurth. Die Bundesnetzagentur könnte bei einer Regulierung des Wassermarkts sogar Synergien 
heben. "Die Strukturdaten über Fläche, Topologie und Bevölkerungsdichte haben wir aus den 

Erhebungen aus anderen Märkten."

Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mangelhafter-wettbewerb-wassermarkt-veraergert-

regulierer;2542441;2  v. 09.03.2010



Forderungen zur Regulierung der Wassersparte (3/4)

27  Quelle: Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 10/2009



Forderungen zur Regulierung der Wassersparte (4/4)

28  Quelle: Offenbach-Post vom 26.02.2010; http://www.op-online.de/nachrichten/blickpunkte/wird-beim-wasser-abgezockt-

648976.html



Welche Bereiche der Wasserwirtschaft könnten 
reguliert werden?

Produktion Netze Vertrieb?

Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft

� Eine Regulierung bietet sich für die Wertschöpfungsstufen Produktion und Netze an

29 

� Eine Regulierung bietet sich für die Wertschöpfungsstufen Produktion und Netze an

Produktion: In der Regel werden im Rahmen von Konzessionsverträgen 
ortsnahe Wasservorkommen genutzt; es existiert kein freier Markt für das 
Produkt Wasser

Netze: Leitungsgebundene Versorgung wie bei Strom/ Gas

� In der Wertschöpfungsstufe Vertrieb herrscht Anschluss- und Benutzungszwang; 
Kunden können Anbieter nicht frei wählen; Analog zur Strom- und Gaswirtschaft 
käme das Kartellrecht zur Geltung 



Argumente für / gegen Regulierung der Wassersparte

� Klare, bundesweit einheitliche Regeln 
zur Entgeltkalkulation

Umfasst alle Wasserversorger

(auch Eigenbetriebe?)

Schafft Anreize zur Kostensenkung

ProProProProProProProPro ContraContra

� Im Gegensatz zu Strom und Gas keine 
Durchleitung im eigenen Netz durch 
andere Versorger möglich

� Verzicht auf Liberalisierung bisher 
politisch gewollt: 
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� Rechtssicherheit für Wasserversorger 
durch ex ante Genehmigung

� Anerkennung von Kapitalkosten und 
Gewährung einer angemessenen 
Eigenkapitalverzinsung

politisch gewollt: 

Wasserwirtschaftsplanung

Wasserrechtsregime

Ortsnäheprinzip

Hygiene und Mischbarkeit


